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Betrifft 

Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen den Ländern Niederösterreich und Wien  
zur Errichtung und zum Betrieb eines Biosphärenpark Wienerwald  
 
 
 
 

Hoher Landtag! 

 

 

Zum beiliegenden Vereinbarungsentwurf wird folgendes berichtet: 

 

Das vom Landtag von Niederösterreich in seiner 35. Sitzung am 18. Mai 2006 be-

schlossene NÖ Biosphärenpark Wienerwald Gesetz enthält die für das Schutzgebiet 

Biosphärenpark Wienerwald erforderlichen Rahmenbedingungen hinsichtlich der Ziele, 

der räumlichen Zonierung und der Verwaltungsstrukturen. Detaillierte Festlegungen 

über die Organisationsform, die Aufgaben des Managements und die Finanzierung 

werden in der vorliegenden Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen Niederös-

terreich und Wien geregelt. Die Vereinbarung ist von der Landesregierung und dem 

Landtag gemäß Art. 44 Abs. 1 NÖ Landesverfassung 1979 – NÖ LV 1979, LGBl. 

0001-13, zu genehmigen.  

 

Die Vereinbarung wurde von den Landeshauptleuten am 29. August 2006 in Wien un-

terfertigt.  
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Die NÖ Landesregierung beehrt sich daher, den 

 

Antrag 

 

zu stellen: 

 

Der Hohe Landtag wolle die Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen den Län-

dern Niederösterreich und Wien zur Errichtung und zum Betrieb eines Biosphärenpark 

Wienerwald genehmigen.  

 

 

NÖ Landesregierung 

Dipl. Ing. Josef P l a n k  

Landesrat 

 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung 
 


